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25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §20 Abs2;

StVG §86 Abs2;

StVG §94 Abs3;

Rechtssatz

In der Beschwerde wird zwar zutre8end vorgebracht, dass Strafgefangenen grundsätzlich soziale Kontakte auch durch

den Empfang von Besuchen zu ermöglichen sind. Es wird aber nicht ausgeführt, dass zwischen dem betre8enden

Strafgefangenen und der Person, deren Besuch gemäß § 86 Abs. 2 StVG untersagt worden ist, etwa ein familiäres oder

sonst ein besonderes Naheverhältnis bestünde oder der Strafgefangene für soziale Kontakte zur Außenwelt auf

Besuche gerade durch diese Person angewiesen wäre, weshalb auch nicht ersichtlich ist, dass der angefochtene

Bescheid eine diesbezügliche "Isolierung" des Strafgefangenen nach sich ziehen könnte.
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